
Kundmachung.
DieKartoffelbefitjerder Gemeinde»erdenüber Huftragder k. k. Bezirkshaupfmannfchaft

mittelsfeparaterKurrendegemäfj§ 7 der [JlinifterialDerordnungoom22. September1915, R. G. Bi.
Ilr. 27b, aufgefordert»erden, Dortihren KartoffelDorrätender GemeindeWieneine entsprechende
mengeDonSpeifekartoffelnzumHödiftpreifeDon8 K pro Hleterzentnerzu oerkaufen.

DieterHödiflpreisfchliefjtgemäf} $ b der bezogenenVerordnungdie Koftender Verladung
und des Transportesbis zur Verladestationin (ich.

DieKartoffelntollenhaltbar, handgeklaubt, erd- und(ehmfrei, mindeftensuonHühnereigröfje
undmöglich!! nadt dendreiSorten(gelbe, welfje, Roten) [ordertfein. IlichtenlfprechendeAnlieferungen
»erden, fofernfie nichtfchonoom gefertigtenBürgermeifteramtezurückgeuiefen»erden, Donder
Öbemahmsftelleder GemeindeWiennichtangenommenund auf Koltenund Gefahrdes Liefernden
zurückbefördert.

Sollte lieh ein Kartoffelbefiher weigern , der Aufforderung
zum Verkaufe Folge zu leihen , fo wird die oon ihm ange*
fprochene Kartoffelmenge gemäfj § 7, Abfafc 2, der mehr*
erwähnten Verordnung durch die poiififche Bezirksbehörde
zwangsweife auf feine Rechnung und Koften an die Gemeinde
Wien oerkauft und der Verkaufspreis unter Berückfichtigung
des Höchftpreifes fowie der Güte und Verwendbarkeit der
Ware nach Anhörung eines auf feine Koften zu beredenden
Sachoerftändigen endgültig beftimmt werden.

Alle durch eine folche Weigerung oerurfachten Ver-
fahrenskoften fallen dem betreffenden Kartoffelbefiher
zur kaff.

am . Oktober1915.

Der Burgermeiher.
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